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Beilage Ila.

Die Neugestaltung der Primarlehrerbildung
im Kanton Ziirich.

Vortrag
gehalten an der ziircherischen Schulsynode in Wetzikon
am 20. September 1926
von Karl Huber, Sekundarlehrer, Ziirich III

Am 18. September 1922 hat die ziircherische Lehrerschaft in
einer denkwiirdigen Synodalversammlung der bestimmten
Meinung Ausdruck gegeben, daff die Lehrerbildung in grundsétzlich
tiefgreifender Weise umzugestalten sei.

Sie hat sich damals in machtvoller Kundgebung fiir die von
mir verfochtenen Antrdge ausgesprochen. Diese verlangten eine
Trennung der Lehrerbildung in:

a) eine vorbereitende Allgemeinbildung an einer Mittelschule
mit Anschluf} an die 2. Sekundarklasse, 4!/, Jahre umfassend,

b) eine eigentliche Berufsbildung an der Hochschule, 2 Jahre
umfiassend.

Die Antrige der Minderheit, vertreten durch meinen ver-
ehrten Kollegen Herrn Rudolf Leuthold, verlangten fiir die kiini-
tige Lehrerbildung gesonderte Anstalten:

a) ein Vorseminar, an die 3. Sekundarschule anschliessend
und 3 Jahre umfassend, das schon von Anfang an Riick-
sicht auf den kiinftigen Lehrerberuf nimmt,

b) eine selbstindige Lehramtsschule, an der die Hochschule
nur in zweckdienlicher Weise zu betitigen wire,

Beide Vorschldge, der des Herrn Leuthold und der meine, sie
streben trotz weitgehender Verschiedenheit gemeinsam eine wesent-
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liche Erweiterung, Vertiefung und Vereinheitlichung des Bildungs-
ganges an. Beide versuchen eine Anpassung an verdnderte Verhalt-
nisse und neue Bediirfnisse.

Gerade wegen dieser innern Wesensverwandtschaft der beiden
Vorschldge war es Herrn Leuthold und mir moglich, unter der
durch die Richtlinien von Herrn Erziehungsdirektor Dr.
Mousson neu geschaffenen Lage, einen Einigungsvorschlag
vorzubereiten. Sie kennen den Gang der weiteren Entwicklung.

Nachdem im Schofile des Erziehungsrates Besprechungen statt-
gefunden hatten, trat am 5. Mai 1926 Herr Erziehungsdirektor Dr,
H. Mousson in der auflerordentlichen Synode vor die ziircherische
Lehrerschaft und skizzierte in grofien Ziigen die Richtlinien, die
ihm fiir die Neugestaltung der Primarlehrerbildung vorschwebten.

Welches sind die Hauptpunkte der Moussonschen Richtlinien?

1. Die Vorbildung erfolgt nach den Richtlinien an be-
sondern Seminarabteilungen der Kantonsschulen und anderer
maturitdtsberechtigter Gymnasien- und Oberrealschulen. Der Leht-
plan der Vorschule nimmt schon Riicksicht auf den kiinftigen Be-
ruf und die Bediirfnisse der Volksschule. Ebenso soll den beson-
deren Anlagen der Geschlechter Rechnung getragen werden.

Der Unterrichtsgang sieht 4!/, Jahre vor und schlieit an
die 2. Sekundarklasse an. Zu den Féichern wie: Deutsch, Franz6sisch,
Mathematik, Geschichte, Geographie, Naturkunde, Zeichnen, Turnen
treten als beruflich vorbereitende hinzu: Religionsgeschichte,
Ethik, Lebenskunde, Gesang, Instrumentalmusik, Handarbeit und
Schonschreiben. Eine zweite Fremdsprache ist als Wahlfach vor-
gesehen.

2. Die kantonale Lehramtschule iibernimmt die ab-
schlielende Bildung in Verbindung mit der Hochschule.

Der Erziehungsrat setzt alljahrlich die Zahl der Kandidaten
fest, die gestiitzt aul die Ergebnisse der Schlufipriifung an der Se-
minarabteilung und die Urteile der Lehrer iiber ihre Eignung
zum Lehrerberuf aufgenommen werden kdnnen. Inhaber von
Maturititszeugnissen der kantonalen Mittelschulen oder anderer an-
erkannter Maturitdtsanstalten haben einen Ausweis iiber geniigendes
Konnen in den Kunstfachern zu erbringen.

5
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Die Dauer der Studien betrdgt 3 Semester; dazu kommt
noch ein Lehriibungsdienst von 16 Wochen.

Als obligatorische Fidcher der Lehramtsschule sind
bezeichnet worden: Psychologie, Pddagogik, Methodik und Didaktik
mit praktischen Uebungen, Hygiene, Verfassungskunde und ziirche-
rische Schulgesetzgebung, ein wissenschaitliches Freifach.

Die Vorlesungen und Uebungen an der Universitit
miissen soweit als mdéglich der Lehramtsschule nutzbar gemacht
werden. Im Uebrigen hat die Anstalt ihr eigenes Lehrpersonal.

Die Patentpriifung erfolgt frithestens 2 Jahre nach der Ab-
gangspriifung von der Seminarabteilung. Wer die Lehramtsschule
und die Lehrprobezeit beendet hat, wird in den obligatorischen
Fachern und im Freifach zur Patentpriifung zugelassen.

Das Primarlehrerpatent ist der ordnungsgeméifie Ausweis
zum Sekundarlehrerstudium an der philosophischen Fakultat I und 1.

Die Aufsicht iiber die Seminarabteilung sowohl wie iiber die
Lehramtsschule fiihrt eine besondere Studienkommission fiir
das Primarlehramt.

Diese kurzen Ausfiihrungen zeigen, dafl Herr Erziehungsdirek-
tor Dr. Mousson insofern den Vorschldgen der Synode vom Jahre
1922 einigermafien Rechnung zu iragen sucht, als er eine Trennung
der beiden Bildungsweisen vorschldgt und eine Erweiterung und
Vertietung der Lehrerbildung anstrebt.

In der Gestaltung der Seminarabteilung lehnt er sich an
den Vorschlag Leuthold an; die Lehramtsschule denkt er sich
als selbstidndige Anstalt, die mit der Hochschule nur in loser Ver-
bindung steht.

Wir wollen offen anerkennen: Bis zu einem gewissen QGrade
versuchte der Herr Erziehungsdirektor den Vorschldgen der Lehrer-
schaft entgegenzukommen. Mit derselben Offenheit aber erkliren
wir bei aller Anerkennung eines gewissen Entgegenkommens: Die
Richtlinien der Erziehungsdirektion haben in wesent-
lichen Punkten unsere Erwartungen nicht erfiillt,
Wenn die ziircherische Lehrerschaft im Jahre 1922 die Parole:
Mittelschulmafiige Vorbildung; berufliche und beruiswissenschaft-
liche Bildung durch die Hochschule zu der ihrigen machte, so tat
sie es im Bewufitsein und in der klaren Erkenntnis der wirklichen
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Zweckmaéfligkeit und Notwendigkeit der darin enthaltenen Grund-
sidtze. Solange gewisse grundlegende Forderungen nicht in dem
uns befriedigenden Mafle beriicksichtigt worden sind, kdénnen wir

unsere Zustimmung zu einer Gesetzesvorlage nie und nimmer
geben.

Dafi wir dabei das Mafi des Ertrdglichen und Md&glichen nicht
aus dem Auge verlieren, beweist der Kompromifl, der zwischen
den Antrdgen der Mehrheit und der Minderheit vom Jahre 1922 ge-
schlossen worden ist und Ihnen in den Synodalthesen unter-
breitet vorliegt.

Dieser Einigungsvorschlag mag auch dem Erziehungs-
rate zeigen, wie sehr es der Lehrerschaft bei aller Wahrung der
Grundsitzlichkeit ernst ist, mit der Lehrerbildungsfrage aus dem
Stadium der ,idealen“ Forderungen heraus in das Stadium der
Verwirklichung, der Verankerung im Gesetze zu kommen.

Es wird in den folgenden Ausfithrungen zu zeigen versucht,
in welchem Sinne die Richtlinien der Erziehungsdirektion abge-
andert werden miissten, damit die Lehrerschaft freudig fiir einen
kiinftigen Gesetzesentwurf einstehen konnte.

Wenden wir uns vorerst der Seminarabteilung zu.

Die Richtlinien lassen mit Bezug auf den Ort gewisse Unklar-
heiten aufkommen. Darin wird ndmlich angedeutet, dafi die Se-
minarabteilungen nach Bedarf auch auflerhalb des Sitzes der Kan-
tonsschule verlegt werden konnen. Im Synodalreferat des Er-
ziehungsdirektors wurde dann aber hingedeutet auf die Mdglich-
keit der Zentralisation im neuen Kantonsschulgebdude in
Winterthur. Diese Lésung wiirde wohl kaum befriedigen, weil sie
den bestehenden Verhiltnissen zu wenig Rechnung triige. Fiir die
Zoglinge von Ziirich, der Seegegend und dem Amt ergéiben sich
Erschwerungen, die bei einer andern LOsung vermieden werden
konnten. Es ist eine nicht abzustreitende Tatsache, dafl das Be-
diirfnis nach Errichtung einer eigenen Seminarabteilung fiir Ziirich
mit der Seegegend und dem Amt ebenso grofl ist wie fiir Winter-
thur und den duflern Kantonsteil.

Wir schlagen darum vor, sowohl an der Kantons-
schule Ziirich, wie auch an der in Winterthur je eine
Seminarabteilung zu errichten. Damit wire wohl fiir die
grofite Zahl der Zoglinge die Moglichkeit geschaffen, bei unserm
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leistungsfahigen Verkehrsnetz abends sowohl von Ziirich wie von
Winterthur nach Hause zu fahren. Das wiirde die Ausbildungs-
kosten wesentlich vermindern und kidme darum als mildernde Mafi-

nahme in Betracht, wenn der Anschluffl an die 2. Sekundarklasse
gefordert wird.

Das Kapitel Hinwil hat an die Prosynode den Wunsch ge-
richtet, es moéchte in These 1 zum Ausdruck gebracht werden, dafl
auch nach Bediirfnis an den auf der Landschaft zu errichtenden
Mittelschulen, Seminarabteilungen gefiihrt werden. Die Frage der
Dezentralisation der Mittelschulen ist aber eine Angele-
genheit fiir sich und kann in diesem Stadium nicht wohl mit der
Ausgestaltung der Primarlehrerbildung verkniipft werden. Immerhin
bietet die von uns vorgeschlagene Regelung die beste Gelegenheit,
das Bediirfnis nach Dezentralisation der Mittelschulen zu erweisen
und damit diese Frage einer baldigen Abkldarung entgegenzufiihren.

In These 1 wird auch die Vorbildung der Primarlehrer-
innen erwdhnt und vorgeschlagen, sie fiir Ziirich einer beson-
deren Abteilung der Hoheren Tochterschule, fiir Winterthur der
Kantonsschule zu iibertragen. Dies wire eine praktische, durch
gute Erfahrung und Tradition gegebene Losung. Die Hohere
Téchterschule wird eben den Lehrplan ihrer Seminarabteilung
den neuen gesetzlichen Bestimmungen anzupassen haben. Daf} da-
mit eine den Leistungen entsprecbende Subventionierung durch den
Kanton zu erfolgen habe, scheint mir selbstverstdndlich zu sein.
Dieselbe Anpassung wird auch das evangelische Seminar
Unterstrafl vorzunehmen haben, damit seinen Zoglingen der Zu-
gang zur Lehrerbildung offen bleibt. Die Seminarabteilung, wie sie
die Richtlinien vorsehen, ist eine Mittelschule ohne Maturitdtsbe-
rechtigung. Erst das Primarlehrerpatent berechtigt zur Immatrikula-
tion. Die Maturitatsirage ist aber fiir die Gestaltung der Lehrer-
bildung von grundlegender Bedeutung. Wir miissen ihr volle Aui-
merksamkeit widmen. Welche Verhéltnisse ergdben sich, wenn wir
die Seminarabteilung in der von Erziehungsdirektor Mousson vor-
geschlagenen Weise ausgestaiten wollten?

Die Abiturienten, die nach 4!/, Jahren an die Lehramtsschule
iibertreten sollen, besitzen kein Reifezeugnis, das ihnen ver-
schiedene Moglichkeiten der Berufswahl oiinen wiirde. Sie kdonnen
nur Lehrer werden. Diese Seminaristen kommen beim Uebertritt
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an die Lehramtsschule in Wettbewerb mit Gymnasiasten und Indus-
trieschiilern, mit Leuten, die im Besitze der Matura, also hoch-
schulreif sind.

Die von ihnen besuchten Vorlesungen an der Hochschule
gelten als Ausweis fiir spatere wissenschaftliche Studien.

Dén Studien des Seminaristen kann diese Berechtigungsfolge
nicht zugesprochen werden, weil er nicht hochschulreif und nicht
immatrikuliert ist.

Damit wiirde ein Zustand der Ungleichheit geschafien, der auf
die Dauer unhaltbar wire, weil er die Lebensfdhigkeit der Seminar-
abteilung ernstlich in Frage stellte. Dieser Vorschlag bedeutet schon
gegeniiber dem heutigen Zustande eine wesentliche Verschlechterung.
Denn die Erwerbung des Primarlehrerpatentes ist heute schon ver-
bunden mit einer Maturititsberechtigung fiir die philosophische und
die staatswissenschaftliche Fakultit.

Die Lehrerschaft hat diese Berechtigung zum Studium an der
Hochschule wohl verdient. Viele ehemalige Primarlehrer sind heute
als Hochschul- und Mittelschulprofessoren tdtig und legen Zeug-
nis ab vom Werte des padagogischen Bildungsganges. Wir wollen,
dafl uns dieses Recht ungeschmélert erhalten bleibe, denn es ist
ein nicht hoch genug anzuschlagender Vorteil der Mittelschulbildung.

Das Recht der Maturitat gibt uns die Moglichkeit, an der Hoch-
schule wissenschaftliche Studien zu pflegen, in Berufe mit gestei-
gerten geistigen Anforderungen aufzusteigen.

Die Erteilung der Hochschulreife sichert der Seminarabteilung
einen hervorragenden Platz im Bildungswesen und verankert sie
mit dem wissenschaftlichen Leben und den kulturellen Bediirfnissen
des Voikes. Der Einwand, die Fortfithrung wissenschaftlicher Studien
an der Hochschule sei ja nur einem kleinen Teil der groflen Masse
der Volksschullehrerschaft méglich, féllt fiir uns deshalb aufier Frage,
weil wir ja gerade mit dieser Revision bewufit eine Verankerung
mit der Hochschule anstreben.

Wenn die Synode vom Jahre 1922 die Forderung mittelschul-
mifliger Vorbildung erhob, tat sie es in der bestimmten Annahme,
dal schon dieser vorbereitenden Anstalt die Maturitdtsberechtigung
zugesprochen werde. Daran lassen wir nicht riitteln! Man
konnte hier einwenden, der Primarlehrer erhalte auch nach den
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Vorschldgen der Erziehungsdirektion die Matura, allerdings erst
nach abgelegter Patentpriifung.

Verehrte Synodalen! Welche Anstalt verleiht erst nach 61/,
Jahren Mittelschulstudium, von der zweiten Sekundarklasse an ge-
rechnet, die Matura und dann zudem noch eine mit nur beschrianktem
Umfange? Keine!

Selbst beim bestehenden Gesetz betrigt die Studierdauer vom
gleichen Zeitpunkte an gerechnet nur 5 Jahre, trotzdem das Seminar
noch die gesamte Berufsbildung zu bewiltigen hat.

Wie begriindet der HerrErziehungsdirektor einen
derart befremdlichen Vaorschlag? Er sagt, die ausreichende
Pilege der Kunstfacher bewirke ganz mechanisch eine Einschrinkung
des wissenschaftlichen Pensums gegeniiber Gymnsasium und In-
dustrieschule. Ich vermisse in dieser Begriindung den Hinweis auf
die allgemein-pddagogischen Facher, die nach den Richt-
linien der Erziehungsdirektion ebenfalls in den Lehrplan aufgenommen
werden und nehme an, es sei dieser Hinweis unterblieben, weil
man den Féchern den formalbildenden Wert fiir die Erlangung der
Hochschulreife nicht absprechen mochte. Ist dem aber so, was
bleibt dann noch iibrig, das eine geniigende Beriicksichtigung des
allgemein bildenden Wissensstoffes unmoglich machen sollte? Das
darf fibrigens im Ernste weder von den Kunstfdchern noch vom
Arbeitsunterrichte gesagt werden. Diese Fécher sind vom pidago-
gischen und vom schulhygienischen Standpunkte aus eine durchaus
begriilenswerte und harmonische Ergdnzung der einscitig wissen-
schaftlichen Bildung. Uebrigens hat es der Gesetzgeber vollig in
der Hand, das diesen Fachern zugewiesene Pensum so abzumessen,
dafl keine Benachteiligung eintritt.

Wenn der Herr Erziehungsdirektor ausfiihit, dafl wahre Bildung
nicht in einer gewissen Summe von Einzelkenntnissen bestehe,
sondern darin, daBl man sich der Zusammenhénge der Erscheinungen
und der Gesetzméafligkeit ihres Ablaufes bewufit werde, so zeigt er
sich auf der Hohe jener piddagogischen Einsicht, die das Wesen
und den Wert der Gesamtbildung fiir die Erlangung der Reife wohl
abzuwigen vermag.

Wir wiirden darum lieber aui eine weniger weitgehende Be-
riicksichtigung der beruflichen Ficher in der Vorbildung dringen,
als dafl wir auf die Matura im bisherigen Umiange verzichteten.
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Wir schlagen lhnen vor, die Seminarabteilung in der ersten
und zweiten Klasse streng mittelschulmaflig zu fithren und erst
von der dritten Klasse an berufswissenschaftliche Facher einzuschalten.

An dieser Stelle kann ich nicht unterlassen, auf eine irrtiimliche
Auslegung der Thesen hinzuweisen, die wohl fiir die Beschliisse
der Konvente am Gymmnasium und an der Industrieschule
Ziirich von ausschlaggebender Bedeutung war. Es herrscht in Mittel-
schulkreisen die Ansicht, wir wiirden erst von der dritten Klasse
an eine gesonderte Seminarabteilung vorschlagen. Dem ist nicht
so. Wir haben von allem Anfang an eine gesonderte Seminarab-
teilung vorgesehen, die weder mit der Industrieschule noch mit
dem Gymnasium organisch verbunden wire.

Sowohl die Bildungsziele wie auch die Lehrpldne dieser An-
stalten konnten mit den Bediirfnissen einer solchen Seminarabteilung
kaum in befriedigenden Einklang gebracht werden.

Uns schwebt vor, diese Seminarabteilung im Sinne eines neu-
sprachlich-realistischen Gymnasiums auszubauen.

An dieser Abteilung wiirden zwei Fremdsprachen obligatorisch
erkldart. Auch das Latein diirfte als fakultatives Fach aufgenommen
werden. Von der dritten Klasse an wiirden allgemein-pddagogische
Facher neben den allgemein-wissenschaftlichen aufgenommen. Da-
mit weiche ich von den Forderungen ab, die ich im Jahre 1922
erhoben, als ich fiir die Vorbildung einen streng mittelschulméfiigen
Unterricht vorschlug.

Ich habe mich entschlossen, von dieser strengen Forderung
abzugehen und bis zu einem ertrdglichen Grade eine Beriicksich-
tigung beruflicher Fécher schon auf der Stufe der Vorbildung zu-
zulassen. Das tat ich, einmal um damit eine Einigung mit den
Freunden des Leutholdschen Vorschlages zu stande zu
bringen: denn nie war eine geschlossene Kundgebung der Lehrer-
schaft notwendiger als zu dieser Stunde. Dann aber tat ich es auch,
weil ich es dem Herrn Erziehungsdirektor und dem Erziehungsrate
leicht machen wollte, die Forderung eines neuen Mittelschultypus
mit eingeschréankter Maturitdtsberechtigung zu bewilligen. Mir scheint
die Sicherung dieses neuen Typus fiir die Lehrerbildung viel wichtiger
als die Ablehnung padagogischer Ficher, wichtiger gerade deshalb,
weil uns ein Erfolg auf dieser Linie die Tore der Universitat weit
reibungsloser offnen wird.
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Man hat freilich diesen Kompromifi nicht iiberall verstanden
und wiirde ein Beharren auf den grundsitzlich scharf trennenden
Forderungen der 22er Synode lieber sehen.

Wenn er uns aber zu einigen vermag und dem Erziehungs-
rate das Entgegenkommen erleichtert, dann ist er notwendig und
aus der ganzen Sachlage heraus unbedingt zu verantworten. Man
darf bei der Beurteilung der vorgeschlagenen Losung die Ueber-
trittsfrage nicht aufler acht lassen. Wenn nédmlich die pddagogischen
Fiacher erst mit der dritten Klasse einsetzen, ist ein Uebertritt aus
den andern Mittelschulen noch nach zwei Jahren moéglich und
ebenso hat der Seminarist noch Gelegenheit, einen Wechsel vor-
zunehmen. Gerade dies ist ein Umstand, der Herrn Leuthold
die Einigung mit mir erleichterte.

Wir wollen uns noch etwas n#her mit dem zu schaffenden
neuen Mittelschultypus befassen. ‘

In der Prosynode ist erwdhnt worden, dieser sogenannte Typus
C sei von der eidgendssischen Maturititskommission abgelehnt
worden. Das war aber nur fiir die Erwerbung der eigendssischen
Matura der Fall. In der vorliegenden Frage handelt es sich lediglich
um eine bestimmte Form der kantonalen Matura. Dr. Barth
halt in seinem Gutachten diesen neuen Gymnasialtypus fiir mog-
lich. Er wird, um den Bildungsbediirinissen des Lehrers gerecht
zu werden, umfassen miissen: Deutsch, Franz6sisch, Italienisch und
Englisch nach Wahl, Latein (fakultativ), Mathematik, Geschichte,
Geographie, Naturgeschichte, Physik, Chemie, Schreiben, Zeichnen,
Turnen, Singen. Dies sind aber alles Facher, die sozusagen zum
eisernen Bestand jeder Mittelschulbildung gehéren.

Zu diesen Fichern kommen noch die, welche im Besonderen
auf den Lehrerberuf vorbereiten sollen. Die Richtlinien der Er-
ziehungsdirektion nennen: Religionsgeschichte, Ethik und Lebens-
kunde. Die beiden letztgenannten Fiacher kénnten ganz woh! zum
Fache Ethik zusammengezogen werden. Im Ferneren werden an-
gefiigt: Geschichte der Piddagogik, Einfiilhrung in die Psychologie,
Instrumentalmusik und Handarbeit.

Vergleichen wir die beiden Gruppen hinsichtlich ihrer Stunden-
beanspruchung, so fillt hochstens 1/, der verfiigbaren Zeit auf die
eben erwidhnten pddagogischen Fécher; denn sie wiirden wihrend
21/, Jahren den Stundenplan mit hochstens je 2 Stunden belasten.
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Da bleibt doch noch geniigend Zeit fiir eine ausreichende Ent-
faltung des allgemein-wissenschaftlichen Unterrichtes. Auf alle Fille
wird dieser neue Mittelschultypus in 41/, Jahren eine griindlichere
allgemein-wissenschaitliche Vorbildung vermitteln konnen als das
jetzige Seminar, das in 4 Jahren noch die gesamte berufliche Aus-
bildung zu bewiltigen hat. Die Verhandlungen der Prosynode und
gewisse Pressejuflerungen haben gezeigt, dafl diesem Vorschlage
in Kreisen der Mittelschullehrer wenig Liebe entgegengebracht wird.
Einzig der Konvent der Hohern Tochterschule Ztirich hat ihm zu-
gestimmt. Der Konvent des Gymnasiums und der Industrieschule
Ziirich haben die Betfiirchtung ausgesprochen, es koénnte damit
ein Weg gediinet werden, der unfdhigen Elementen die Hochschule
zugdnglich mache.

Darauf ist zu erwidern: Die Behodrden haben es durchaus in
der Hand, den Lehr- und Priifungspian der Seminarabteilung den
bestehenden Anforderungen anzupassen. Das konnte nicht zuletzt
dadurch geschehen, dafl man auch die piddagogischen Ficher in
den Priifungsplan einreihen wiirde.

Gerade weil wir die Seminarabteilung auf die H6he der be-
stehenden Maturitdtsmittelschulen heben wollen, miissen wir Be-
strebungen ablehnen, wie sie der Herr Erziehungsdirektor andeutete.
Er mo6chte auch den Leuten den Zutritt zum Lehrerberufe nicht
verwehren, die zwar einige Miithe haben, dem Unterrichte zu folgen,
bei denen aber die geistige Beweglichkeit kompensiert wird durch
Gemiits- und Charakteranlagen, die sie fiir den Lehrerberuf ge-
eignet machen.

Bis jetzt war ich der Auffassung, der Lehrer- und Erzieher-
beruf verlange hohe geistige Fahigkeiten, Begabung und in erster
Linie geistige Beweglichkeit. Die Anforderungen, die an das Wissen
und Konnen eines Lehrers gestellt werden miissen, wenn er seine
vielseitige Aufgabe voll erfassen will, setzen eine geistige Reife
voraus, die nicht hinter der eines Pfarrers zuriickstehen darf. Sind
nicht gerade fiir den Seelsorger reiche Gemiits- und Charakter-
anlagen mindestens so wichtig wie fiir den Lehrer? Gewifi. Und
doch wiirde es niemand verstehen, wenn man Leuten mit mangelnder
geistiger Beweglichkeit den Weg zum Berufe des Plarrers mit der
Begriindung &finen wollte, dafl sie {iber gute Gemiits- und Charakter-
anlagen verfiigen. Erst da, wo Gemiit und Charakter mit geistiger
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Reife gepaart sind, entsteht die selbstsichere Personlichkeit, die als
Lehrer die Geistesgaben des Schiilers entwickeln und als Erzieher
die kindlichen Triebe und Neigungen zum guten, vernunftgeméfien
Handeln fiihren kann,

Von einzelnen Kapiteln ist der Wunsch ausgesprochen worden,
es mochte die Seminarabteilung wie bis anhin an die 3. Klasse der
Sekundarschule, nicht an die 2. Klasse anschliefen.

Wir verstehen diesen Wunsch und seine Begriindung. Gewif}
bedeutet es in gewissem Sinne ein Opfer, wenn der Jiingling ein
Jahr friiher dem Elternhause entzogen wird. Sicher missen die
Sekundarlehrer nur ungern gerade die Schiiler in der 3. Klasse,
denn sie zdhlen fast ausnahmslos zu den fdhigsten der Klasse.

Aber verehrte Synodalen! Wenn man die mittelschulméfliige
Vorbildung fiir den Lehrer wirklich erlangen will, dann mufl man
auch den Mut haben, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.

Wer die Anschauungen der Kreise kennt, die fiir die Gestaltung
des Mittelschulwesens ausschlaggebend sind, der wei, daf} ein
Mittelschultypus von 31!/, Jahren niemals anerkannt wiirde. Und
das noch in einer Zeit, da die eidgendssische Maturitdtskommission
es wagt, selbst unsere vorziigliche Ziircher Industrieschule als nicht
vollwertig zu erkldren. Wir miissen der Mittelschule unter allen
Umstdnden die Zeit einrdumen, die zur Erfiillung ihrer Aufgabe
notwendig ist, und das sind eben jetzt 4!/, Jahre.

Dann aber haben wir ein umso grofleres moralisches und
sachliches Recht, die Anerkennung der Seminarabteilung als ma-
turitidtsberechtigt zu verlangen.

Immerhin darf wohl vorausgesetzt werden, dafl an der Se-
minarabteilung wie an andern Maturitdtsmittelschulen ausnahmsweise
der Uebertritt aus der 3. Sekundarklasse erfolgen kann, wenn die
fiir die Aufnahme notwendigen Priifungsbedingungen erfiillt werden.
Uebrigens verliert bei ndherem Zusehen dieser Anschlufl an die
2. Sekundarklasse seine Harte, denn die Verkehrsmoglichkeiten fiir
Ziirich und Winterthur sind so, daffi wohl der grofite Teil der Se-
minaristen mit den Abendziigen nach Hause fahren kann.

In diesem Zusammenhange darf wohl auch die Vorbildung
der Primarlehrerinnen beriihrt werden. Die Richtlinien der Erzie-
hungsdirektion sehen vor, im Lehrplan den besonderen Anlagen
der Geschlechter Rechnung zu tragen. Gegen die im Lehrplan
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enthaltene Haushaltungslehre fiir Mddchen wird nichts einzuwenden
sein, wenn daraus keine tiefgreifenden Unterschiede in der Aus-
ibung des Lehramtes zwischen Primarlehrerinnen und Primarlehrern
abgeleitet werden wollen. Der Primarlehrerin muffi auch bei der
kommenden gesetzlichen Regelung das Recht der Uebernahme
aller Funktionen gewahrt werden, die der Primarlehrer iibernehmen
kann.

Die kantonale Lehramtsschiule.

Die eigentliche berufliche Bildung der Primarlehrer fibernimmt
die kantonale Lehramtsschule. Die Richtlinien der Erziehungs-
direktion wiinschen keine organische Verbindung dieser Lehramts-
schule mit der Hochschule. Nur soweit als moglich sollen
die Vorlesungen und Uebungen der Universitdt dem Unterrichte
der Lehramtsschule nutzbar gemacht werden. Diese sehr lose
Verbindung mit der Universitdt beifriedigt uns nicht. Sie bringt
keineswegs das, was sich die ziircherische Lehrerschaft unter Hoch-
schulbildung vorgestellt hat. Wir fordern darum in These 2 eine
klar umschriebene Festlegung der Verbindung mit der Hochschule.

Die Universitdt hat die Hauptidcher: Pddagogik, Geschichte
der Padagogik, Methodik und allgemeine Didaktik, Psychologie,
Hygiene und die dazu gehodrenden Uebungen zu iibernehmen.

Wir denken uns die Verbindung mit der Universitit ungefihr
so, wie sie beim Sekundarlehrerstudium und bei der bestehenden
Ausbildung von Primarlehrern durch die Universitdt festgelegt
worden ist. In beiden Fillen ist sie ja schon seit Jahrzehnten zur
Uebernahme der wissenschaitlich-pddagogischen Fiacher verpfilichtet
worden, wihrend Kunstfidcher, berufstechnische Fiacher und die
methodologischen Kurse der einzelnen Fécher von einem besondern
auflerhalb dem akademischen Lehrkérper stehenden Lehrpersonal
erteilt werden. Dafl durch eine derartige Verbindung praktischer
Bediirinisse mit theoretisch wissenschaitlichen, die akademische
Tatigkeit der Professoren in keiner Weise gestdrt wird, hat die
langjahrige Erfahrung zur Geniige bewiesen. Was nun die padago-
gische Ausbildung der Abiturienten zum Primarlehrer durch die
Hochschule im Besonderen betrifft, so hat sich die Philoso-
phische Fakultdatl in einem Gutachten vom 2. De-
zember 1923 fiir die unbedingte Beibehaltung dieser
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Ausbildung ausgesprochen. Sie begriindet ihre Auffassung damit,
dafl die grundlegenden Disziplinen in einem reiferen Alter ver-
mittelt werden als am Seminar, und dafi die breite Bildung, wie
sie namentlich kiinftigen Fortbildungsschullehrern not tue, gleichfalls
besser durch ein Studium an der Universitidt geboten werde. Umso
unverstiandlicher ist es, wenn dieselbe Fakultit, welche die unbe-
dingten Vorziige der Hochschulbildung vor der Seminarbildung
erkennt und hervorhebt, im selben Gutachten bedeutet, die An-
wesenheit der Primarlehreramtskandidaten sei weder fiir die Univer-
sitdit noch fiir die Mittelschulen erspriefilich. Darum miisse die
Seminarbildung als die normale Lehrerbildung bezeichnet werden.
Es ist ein merkwiirdiger Widerspruch, wenn die Fakultit I die
Hochschulbildung fiir Abiturienten der Mittelschulen befiirworten,
gleichzeitig aber die Seminarbildung fiir das Gros der Primar-
lehrerschait beibehalten will. Diese Stellungnahme ist weder pada-
gogisch noch demokratisch. Ja, das Votum des Vertreters der
Hochschule an der Prosynode l4fit vermuten, dal man in Hoch-
schulkreisen der neuen Aufgabe, die gesamte Primarlehrerbildung
nach den Grundsdtzen der hoheren Bildung zu gestalten, leider
noch nicht die wiinschenswerte Sympathie entgegenbringt. Ueber
die Neugestaltung der Primarlehrerbildung hat aber letzten Endes
nicht die Fakultit zu entscheiden, sondern das Ziirchervolk.

Die Lehrer des Volkes miissen herangebildet werden zu
Fiihrern, die mit der heimischen Kultur fest verankert sind, die
vielgestaltigen Bediirinisse des Volksganzen zu erfassen und in
Unterricht und Erziehung zu befriedigen vermdgen.

Der kiinftige Primarlehrer mufl, wenn er nicht Routinier sein
will, in das Wesen der Erziehungswissenschaften eingedrungen
sein. Er muf} die tiefere psychologische Begriindung pddagogischer
Mafinahmen kennen und die philosophischen Anschauungen iiber
Erziehung beherrschen. Die Gesamtheit aller dieser Voraussetzungen
geht zweifellos tiber den Rahmen dessen hinaus, was eine isolierte
Seminarbildung zu leisten vermag. Diese Sicherheit in der Wertung
unterrichtlicher und erziehlicher Anschauungen und Mafinahmen,
die wissenschaftliche Pflege und die Kultur pddagogischen Geistes
kann nur die Hochschule mit ihren reichern Bildungsgelegenheiten
und ihren wissenschaftlich griindlich vorgebildeten Lehrkorper ver-
mitteln. Standespolitische Gesichtspunkte fiir die Befiirwortung der
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Hochschulbildung der Primarlehrerschaft kommen erst in zweiter
Linie in Betracht. Ich verzichte, hier ndher auf sie einzutreten.

Viel aufschlufireicher wird es sein, zu zeigen, in welchem
Sinne andernorts die Lehrerbildung geordnetworden ist. Blicken wir
hintiber nach Deutschland und Oesterreich. In Deutschland ist geméaf
Artikel 143 der Reichsverfassung die Lehrerbildung wesentlich um-
gestaltet worden, Leipzig, Dresden, Jena, Darmstadt, Mainz und
Gieflen haben zum Zwecke der Lehrerbildung pddagogische
Institute mit pddagogischen, psychologischen, philosophischen,
soziologischen und anthropologischen Vorlesungen und Uebungen
errichtet, die entweder den Universititen oder den Tech-
nischen Hochschulen angegliedert wurden. Endlich hat
die Stadt Wien durch Beschlufl vom 17. Juli 1925 die Errichtung
eines pddagogischen Instituts mit 4-semestrigen hochschulmifiigen
Lehrerbildungskursen in die Wege geleitet.

Wenn also die ziircherische Schulsynode die Hochschulbildung
fiir Primarlehrer fordert, so folgt sie einer Bildungsreform, der nicht
lokal-ziircherische, sondern internationale Bedeutung zukommt.

Wir sind ja in unseren Wiinschen noch sehr bescheiden. Un-
sere Thesen beschrdnken sich auf die einfache Forderung nach
zeitgemédfiem Ausbau der Primarlehrerbildung. Die Errichtung eines
pddagogischen Institutes mochten wir einem spitern Zeitpunkte
vorbehalten. Was wir aber wollen, ist die Verbindung der Erziehungs-
wissenschaften mit der Schulpraxis und den Schulstufen.

Wir miissen es uns versagen, heute nidher auf die der Lehr-
amtsschule iiberbundenen Fécher einzutreten. Im Allgemeinen um-
schreiben die Richtlinien der Erziehungsdirektion ihren Umfang
in geniigender Weise. Gemé&fi den Vorschldgen einzelner Kapitel
diirfte den Wachstums-, Entwicklungs- und Krankheitserscheinungen
des Kindes im Fache der Hygiene besondere Auimerksamkeit gewid-
met werden. Ebenso wére der Besuch fiir Sozial- und Heilpddagogik
empfehlenswert. Eine Einfilhrung in die Philosophie diirfte fiir
Lehrer von Wert sein, weil zwischen Philosophie und Erziehungs-
wissenschaiten untrennbare Zusammenhinge bestehen. Das Studium
eines wissenschaitlichen Freifaches ist von verschiedenen Seiten
abgelehnt worden. Wir kdénnen uns diesem ablehnenden Stand-
punkte nicht anschlieBen, weil wir dem Lehrer das Eindringen in
irgend eine Wissenschaft, fiir die er besondere Neigung hat, nicht
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verwehren wollen. Freilich sollte die Priifung in diesem Freifache
nur fakultativ sein. Es sind auch von Herrn Leuthold Zweifel
dariiber laut geworden, ob die Hochschule die p#ddagogischen
Facher so zu erteilen vermdge, dafl fiir die Kandidaten der denkbar
beste Gewinn erzielt werde. Diese Zweifel teile ich nicht. Wenn
die Primarlehrerbildung in der vorliegenden Weise gestaltet wird,
so stellen die Lehramtskanditaten fiir piddagogische und psycho-
logische Fidcher die Mehrheit der Horer. Dann darf mit umso
grofferem Rechte verlangt werden, ihre Bediirfnisse in weitgehendem
Mafle zu beriicksichtigen. Sollte sich der vorhandene Lehrkorper
als zu klein erweisen, muf} an seine Erweiterung geschritten werden.
Wie in Deutschland, so soll man auch bei uns geeignete Krifte
auf dem Wege der Berufung mit der zu 1dsenden Aufgabe betrauen.
Dann werden auch die Anhdnger Herrn Leutholds kaum mehr
wesentliches gegen die Hochschulbildung einzuwenden haben.

Verehrte Synodalen! Gestatten Sie mir noch einige Ausfiihrungen
iiber die Aufnahmebedingungen und Priifungsbestimmungen. Die
Aufnahme in die Lehramtsschule erfolgt nach den Richtlinien ge-
stiitzt auf die SchluBBpriifung der vorbereitenden Mittelschule und
die Urteile der Lehrer iiber die Eignung. Der Erziehungsrat setzt
alljahrlich die Zahl der Kandidaten fest, die gestiitzt auf vorstehende
Auslese aufgenommen werden konnen. Die Zulassung zur Lehr-
amtsschule ist also an einen numerus clausus gebunden. Das
scheint uns weder notwendig noch niitzlich. Der numerus clausus legt
die Entscheidung iiber die Aufnahme in die Lehramtsschule, in
die Hand des Erziehungsrates, in die Hiande einer Behorde, welche
die auszuwi#hlenden Kandidaten nur aus Zeugnissen anderer kennt.
Schon der Umstand, dafi nach dem Vorschlag der Erziehungsdirektion
ungleichwertige Kandidaten miteinander in Wettbewerb treten, muf
den numerus clausus als bedenkliches Mittel erscheinen lassen. Von
all den Sicherungen fiir die Auswahl der Geeigneten ist die Schluf}-
priiffung die einzig zweckméflige und gerechte. Das Urteil der Mittel-
schullehrer allein schafft kein zuverldfliges und klares Bild. Selbst
in der Seminarabteilung ist dieses Urteil nur unvollstdndig, weil
die Zahl der fiir die Berufsbildung angesetzten Facher nur be-
schrankt ist. Bevor der Kandidat in die Lehriibungen und in die
padagogischen Hauptfacher eingefiihrt ist, kann kein einigermafien
sicheres Urteil iiber seine Eignung abgegeben werdeu.
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Gute Mitteilungsgabe, die Fadhigkeit zu unterrichten und zu
erziehen sind Erfordernisse, iiber deren Vorhandensein erst die
Diplompriifung Klarheit schafft. Fiir die Kandidaten von
Gymnasium und Mittelschule gilt dies noch in vermehrtem Mafle.
Darum verlangen wir, dafl die Entscheidung iiber die Eig-
nung (unter allen Umstdnden am Schlufl des beruflichen
Studiums erfolge. Wer in den fiir die Eignung ausschlaggebenden
Fiachern die Durchschnittsnote 4,5 erreicht, erh#dlt das Wahl-
fahigkeitszeugnis. Die Entscheidung iiber diese Eignung
gehort einzig nnd allein in die H&nde des Lehrkdrpers der Lehr-
amtsschule in Verbindung mit der Aufsichtskommission fiir die
gesamte Lehrerbildung. Damit bleibt dem Erziehungsrate doch
noch die Moglichkeit, die Abordnung an Lehrstellen von den
Ergebnissen der Diplompriifungen abhéngig zu machen.

Der eben erwdhnten Aufsichtskommission félit eine sehr wich-
tige Aufgabe zu. Von ihr wird es vor allem in den ersten Jahren
abhangen, ob die Schwierigkeiten, die die Durchfiihrung des Ge-
setzes mit sich bringen wird, reibungslos iiberwunden werden. Da-
mit der Lehrerschaft ein bestimmender Einflul auf die Téatigkeit
dieser Aufsichtskommission gesichert ist, soll der Synode das
Vorschlagsrecht fiir eine angemessene Vertretung eingerdumt werden.

Zum Schlusse noch ein kurzes Wort iiber die Dauer der
Berufsbildung.

Herr Erziehungsdirektor Dr. Mousson schldgt hiefiir 3 Semester
und, 16 Wochen Lehrprobezeit vor. Wir begriifien diesen Vorschlag;
denn er entspricht unsern Forderungen. In Bezug auf die Ansetzung
der Lehrprobezeit weichen wir von seinem Vorschlage ab. Wir
wollen dem Kandidaten den Studienweg moglichst erleichtern und
schlagen vor, in sein Ermessen zu stellen, ob er diese Lehrprobe-
zeit vor, wihrend oder nach dem Studium abwickeln will. Wer nur
{iber bescheidene Mittel verfiigt, kann bei vermehrter Anstrengung
die Diplompriifung schon nach 3 Semestern wagen. Da die Aus-
dehnung der Studienzeit um 1 bezw. 1!/, Jahre eine erhebliche
Steigerung der Ausbildungskosten nach sich ziehen wird, sind ge-
wisse Bedenken nicht von der Hand zu weisen. Mit Recht macht
man geltend, dall Sohnen aus kleinb4uerlichen und proletarischen
Verhiltnissen der Weg zum Lehrerberuf erschweit werde. Da gibt
es nur einen Weg: Der Staat mufi mit groflern Mitteln in Form
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von Stipendien die Studienkosten tragen helfen. Fiir die Lehrprobe-
zeit diirfte auch eine staatliche Unterstiitzung ausgerichtet werden,
sofern sie nach der Studienzeit von 3 Semestern geleistet wird

Ich bin am Schlusse meiner Aufgabe. Mit Absicht habe ich
es unterlassen, in Einzelheiten einzutreten; das kann dann ge-
schehen, wenn der Gesetzesentwurf vorliegt. Es gilt heute, das grofie
Geriiste der kiinftigen Lehrerbildung festzulegen.

Verehrte Synodalen! Behalten Sie auch fiir die Diskussion und
die Abstimmung die grofien Gesichtspunkte, wie sie unser Einigungs-
vorschlag enthidlt, im Auge! Stimmen Sie einmiitig fiir ein neu-
sprachlich-realistisches Gymnasium mit der skizzierten Maturitéts-
berechtigung; bekennen Sie sich nochmals geschlossen zur Hoch-
schulbildung der Primarlehrerschaft!

Sie legen damit die Verantwortung fiir die Gestaltung des
Gesetzes in die Hidnde des Erziehungsrates. Er wird sich der Not-
wendigkeit einer zeitgeméfien Regelung nach diesem zweiten, deut-
lichen Spruch der Synodalen kaum mehr entziehen konnen. Wir
fordern mehr als das, was die Richtlinien des Erziehungsdirektors
uns in Aussicht stellen, aber diese Forderungen sind begriindet
und konnen bei gutem Willen erfiillt werden.

Diesen guten Willen, diesen fruchtbringenden Schopferwillen
wiinschen wir, die Lehrer, die Erzieher der Jugend, dem Erziehungs-
direktor und dem Erziehungsrate, den Herren, die kraft ihres Amtes
zum Wohle des Ziirchervolkes ein neues Lehrerbildungsgesetz ins
Leben zu rufen haben.




	Beilage IIa : Die Neugestaltung der Primarlehrerbildung im Kanton Zürich

